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Am Anfang des 20. Jahrhunderts stieß die Menschheit auf spezi�sche Gefahren f�ur ihren
nat�urlichen Lebensraum. Der Umweltschutz in erweitertem Sinne gewinnt immer mehr an
Bedeutung in Anbetracht der Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung, wegen der Reduzierung
biologischer Vielfalt und der Klimaver�anderung. [2]

Infolge der Entwicklung von zwischenstaatlichen Verh�altnissen in Absicht auf den Umweltschutz
kam es zur Notwendigkeit der theoretischen Ausarbeitung und der praktischen Anwendung
des Haftungsinstituts im Gebiet der internationalen Zusammenarbeit hinsichtlich des Umweltschutzes.
[3]

Eines der gef�ahrlichsten Verbrechen ist heutzutage der �Okozid.

Der �Okozid als ein selbstst�andiger Tatbestand wurde in den internationalen Akten,
die eine strafrechtliche Haftung daf�ur vorsehen, nicht verankert. Seit 50-er Jahren des 20.
Jahrhunderts und bis in die heutige Zeit wird versucht auf der internationalen Ebene diesen
Tatbestand normativ zu �xieren.

So sondert das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs den �Okozid als einen selbstst�andigen
Tatbestand auch nicht aus, und die Verbrechen gegen die Umwelt geh�oren in das Register
der Kriegsverbrechen.

Die Anh�anger der Einf�uhrung der Verantwortung f�ur den �Okozid meinen, dass sie nicht
nur f�ur aktive Personen, sondern auch f�ur die Rechtsverfolgung von Personen, die Wissenschaft
und Fakten verdrehen, was die Annahme von rechtzeitigen Maßnahmen zur Bek�ampfung der
globalen Erw�armung und der Klimaver�anderung verhindert, gelten soll.

Trotz allen Ernstes der Gefahr f�ur die Umwelt und Menschen bleibt der Kampf mit den
Verbrechen gegen �Okologie doch nicht auf der richtigen Ebene. [1]

Eine aktive Rolle im Kampf mit �okologischen Verbrechen spielt der Staat, aber auch die
internationale Gemeinschaft selbst. Jedoch ist der Kampf mit �okologischen Verbrechen nicht
e�ektiv genug, obwohl die Haftung daf�ur strafrechtlich verankert wurde. Vor allem ist hierbei
zu bemerken, dass es in der Strafgesetzgebung gar keinen Begri� ½Umweltverbrechen� gibt.

Wie bekannt, Gr�unde f�ur die Anwendung der internationalen Verantwortung sind Rechtverletzungen,
die Umweltschaden mit sich bringen, die entweder in der Nichterf�ullung des internationalen
P�ichtest im Gebiet des Umweltschutzes oder in der Zuf�ugung eines Schadens f�ur die �Okologie
durch das Handeln oder durch das Nichthandeln des Subjekts des internationalen Rechts, und
zwar durch die Meeresverschmutzung mit �Ol, durch die grenz�uberschreitende Verschmutzung
der Natur eines Nachbarlandes usw., ihren Ausdruck �nden.

In der Zeitperiode zwischen der zweiten H�alfte des 20. Jahrhunderts und der heutigen Zeit
wurden mehrere internationale Vereinbarungen angenommen, die Normen f�ur zivilrechtliche
Haftung f�ur den �okologischen und mit ihm verbundenen Schaden festlegen, jedoch sind viele
von diesen bis heute immer noch nicht in Kraft getreten.
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Im großen und ganzen wurde die Haftung der Staaten anerkannt, um zu gew�ahrleisten,
dass die T�atigkeit, die unter ihrer Jurisdiktion oder ihrer Kontrolle zustande kommt, nicht
die Umwelt anderer Staate oder Gebiete, die unter andere Rechtshoheit gestellt sind, schadet,
wie das in der Erkl�arung der Konferenz der Vereinten Nationen f�ur Probleme der Umwelt
von 1972 (Stockholmer Erkl�arung) und in der Erkl�arung von Rio de Janeiro f�ur die Umwelt
und die Entwicklung von 1992 betont wurde. [1]

Diese Verantwortung verbindet sich mit dem Hoheitsrecht der Staate auf die F�orderung
der nationalen Natursch�atze im Rahmen ihrer Innenpolitik auf dem Gebiet der Umwelt
und der Entwicklung gem�aß der Charta der Vereinten Nationen und den Grunds�atzen des
V�olkerrechts

Die Arbeit an der Kodi�kation der Normen der objektiven Haftung der Staaten ist
heute von der Kommission des internationalen Rechtes der UNO beendet: 2001 wurde das
Artikelprojekt �uber die Vorbeugung des grenz�uberschreitenden Schadens infolge gef�ahrlicher
T�atigkeiten angenommen, und im Jahre 2006 nahm man Prinzipienprojekte an, die die
Verlustverteilung bei dem grenz�uberschreitenden Schaden, der infolge gef�ahrlicher T�atigkeiten
verursacht wurde, betre�en.

So bestehen heutzutage immer noch viele Fragen, die der Staat beantworten muss, um die
Normen, die die Verantwortung im internationalen Umweltrecht regeln, auszuarbeiten und
e�ektiv anzuwenden. Ein e�ektives Ergebnis kann man durch gemeinsame Bem�uhungen von
Staaten erreichen, was eine Normenuni�zierung, die die Bek�ampfung der Umweltverbrechen
betri�t, bedarf. Dieses Ziels kann nur durch die Annahme sowohl der entsprechenden internationalen
Abkommen als auch der Modellgesetze verwirklicht werden.
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